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§ 35 G-PVWO 1994 Dienststellen,
Organisationseinheiten; besondere

Bestimmungen
 G-PVWO 1994 - Gemeinde-Personalvertretungs-Wahlordnung 1994

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Wurden gemäß § 5 Abs.1 G-PVG für die Bediensteten zweier oder mehrerer Dienststellen gemeinsame Organe

eingerichtet, so sind die Bestimmungen dieser Verordnung, die sich auf die Dienststellen bzw. die Dienststellenleiter

beziehen, auf alle diese Dienststellen bzw. Dienststellenleiter sinngemäß anzuwenden. Wurden gemäß § 5 Abs.1 G-PVG

für die Bediensteten von Teilen einer Dienststelle eigene Organe eingerichtet, so sind die Bestimmungen, die sich auf

die Dienststellen beziehen, sinngemäß auf jeden dieser Teile von Dienststellen anzuwenden.

In Kraft seit 01.07.1994 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE
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